
1. Kurseinheit 
Nichtvermögens-
delikte 



Kursübersicht:

A. 16 Wochen Nichtvermögensdelikte

- Straftaten gegen das Leben

- Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit

- Straftaten gegen die persönliche Freiheit

- Straftaten gegen die Ehre

- …

B. 5 Wochen Strafprozessrecht
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Überblick über die §§ 211 ff:

Leben Leibesfrucht

Vorsatz Fahrlässigkeit §§ 218 ff

Verletzung Gefährdung § 222

§ 216 § 221

§ 212 (§ 213)       (§ 231)

§ 211
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Bestimmung der Rechtsgüter:

Leibesfrucht:

Von der Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutter 
(vgl. § 218 Abs. 1 S. 2)  bis zum Beginn der Eröffnungswehen 
(bzw. Vornahme des ärztlichen Eingriffs)

Leben:

Von dem Beginn der Eröffnungswehen bis zum Eintritt des Hirntods
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Systematik der §§ 211, 212, 216

Rspr: Selbständige Delikte

H.L.: Stufenverhältnis, 

d.h. § 211 ist eine Qualifikation und § 216 ist eine Privilegierung von 
§ 212

Diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Delikte werden 
relevant bei der Zurechnung von besonderen persönlichen Merkmalen 
nach § 28 

(wird ausführlich in der nächsten Einheit besprochen)
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Prüfungsaufbau des Totschlags (§ 212):

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a) TO: Anderer Mensch

b) TE: Tod des Tatobjekts

c) TH: Tötungshandlung

d) Kausalität und objektive Zurechnung

2. Subjektiver Tatbestand

Vorsatz

II. Rechtswidrigkeit

III. Schuld

IV. Strafe (Beachte u.U. § 213)
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Prüfungsaufbau des Mordes (§ 211):

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a) Tötung eines anderen Menschen (wie bei § 212)

b) Tatbezogene Mordmerkmale (2. Gruppe: Heimtückisch, 
grausam, gemeingefährliche Mittel)

2. Subjektiver Tatbestand

a) Vorsatz

b) Täterbezogene Mordmerkmale (1. und 3. Gruppe)

II. Rechtswidrigkeit

III. Schuld
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Prüfungsaufbau der Tötung auf Verlangen (§ 216):

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a) Tötung eines anderen Menschen (wie bei § 212)

b) Durch ausdrückliches und ernsthaftes Verlangen des 
Getöteten zur Tötung bestimmt

2. Subjektiver Tatbestand

Vorsatz

II. Rechtswidrigkeit

III. Schuld
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Typische Problemkonstellationen

1. Wie ist der Fall zu behandeln, in welchem der Täter irrtümlich 
glaubt, dass das Opfer sterben will und er es deshalb tötet?

In einem solchen Fall findet § 16 Abs. 2 Anwendung, 

d.h. der Täter wird nur nach dem milderen Gesetz (hier § 216) bestraft

2. Wie ist eine straflose Teilnahme am Suizid von einer Fremdtötung 
in unmittelbarer Täterschaft abzugrenzen?
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E.A.: Entscheidend ist (nur) die Frage: Wer hat die 
Tatherrschaft über den unmittelbar     
lebensbeendenden Akt?

A.A.: Wer beherrscht das Gesamtgeschehen?

Die Unterscheidung ist relevant, bei der Überlegung, ob noch eine 
Unterlassungstäterschaft in Betracht kommt, wenn der Suizident seine 
Handlungsfähigkeit verliert

Beachte dazu: Nach aktueller Rspr. (2019) sind Ärzte in solchen Fällen 
jetzt straffrei, vgl. BGH NStZ 2019, 663 bzw. Kiss 2019, 403; dies soll 
jetzt auch für den Ehepartner gelten, vgl. BGH Beschluss vom 
28.06.2022 – 6 StR 68/21
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Fall 1:

Vorbemerkungen:

- Sachverhalt lesen (einschließlich des Bearbeitervermerks)

- Trennung nach Tatkomplexen und Beteiligten

- Immer mit dem Tatnächsten beginnen

- Grds. „Dickschiffe“ zuerst (beachte aber Ausn. wie zB § 216)

=> Hier ist in zwei Tatkomplexe zu unterteilen

Strafbarkeit des A

1. Tatkomplex: Die Totgeburt des Kindes

I. § 222 

(-), kein anderer Mensch als taugliches Tatobjekt, weil nicht         
feststeht, dass bereits Eröffnungswehen vorlagen
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II.  § 218 Abs. 1 StGB

(-),keine Leibesfrucht als taugliches Tatobjekt, weil nicht         
feststeht, dass noch keine Eröffnungswehen vorlagen

(Eine Wahlfeststellung kommt hier nicht in Betracht, 
weil die Delikte nicht rechtsethisch und psychologisch 
vergleichbar sind; § 222 ist ein Fahrlässigkeitsdelikt, 
während § 218 Vorsatz voraussetzt)

III. § 229 StGB (bez. F)

(-),da nicht feststeht, dass F durch die Injektion stärkere 
oder länger andauernde Schmerzen gehabt hat
(a.A. vertretbar)

Zwischenergebnis: A ist in diesem Tatkomplex straffrei
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2. Tatkomplex: Der Tod der K

I.  § 216 Abs. 1 

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand

aa) Tötung eines anderen Menschen

(1) unmittelbar (-), K hat selbst das Gift genommen

(2) mittelbar (-), ist bei § 216 im Zwei-Personen-
Verhältnis ausgeschlossen

=> § 216 (-)

II.  §§ 211, 25 Abs. 1, 2. Alt. 

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand
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aa) Tötung eines anderen Menschen

(1) unmittelbar (-), s.o.

(2) mittelbar?

→ Problem: Abgrenzung von strafloser Teilnahme am Suizid 
und Fremdtötung in mittelbarer Täterschaft 

E.A. (Exkulpationslösung): § 25 Abs. 1, 2. Alt. nur (+), wenn 
Opferverantwortlichkeit ausgeschlossen ist (vgl. §§ 19,  
20, 35 StGB; § 3 JGG)   → hier (-)

H.A. (Einwilligungslösung): § 25 Abs. 1, 2. Alt. bereits (+), 
wenn keine willensfehlerfreie Entscheidung des Opfers 
vorliegt → hier Motivirrtum, also Willensmangel  

Arg. - hier liegt bereits Autonomieverlust beim Opfer vor

- Täter erlangt durch Täuschung Steuerungsmöglichkeit
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=> Tötung in mittelbarer Täterschaft (+)

bb) Tatbezogene Mordmerkmale

(1) Heimtücke?

(+), da K sich nicht bewusst war, Opfer einer 
mittelbaren Fremdtötung zu sein (a.A. vertr.)

(2) Grausam?

(-), keine diesbezüglichen Sachverhaltsangaben

(3) Gemeingefährliche Mittel?

(-), nicht bei dieser Art der Giftverwendung

2. Subjektiver Tatbestand

a) Vorsatz (+)
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b) Täterbezogene Mordmerkmale

(1) Habgier?

(+), da A Unterhaltszahlungen vermeiden wollte

(2) Ermöglichungsabsicht?

(-), da keine andere Straftat (zB § 218) mit einer 
weiteren Handlung des A begangen werden 
sollte

(3) Sonst niedrige Beweggründe?

(+), übersteigerte Eigensucht

2. Rechtswidrigkeit und Schuld (+)

=> §§ 211, 25 Abs. 1, 2. Alt. (+)

III. §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1, 5, 25 Abs. 1, 2. Alt. (+,-)
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IV. §§ 218 Abs. 1, 2, 25 Abs. 1, 2. Alt.

→ Tatbestand des § 218 Abs. 1 (+)

→ Regelbeispiele nach § 218 Abs. 2?

1. § 218 Abs. 2 Nr. 1?

(-), Tangierung des Selbstbestimmungsrechts der 
Schwangeren bereits über § 211 erfasst

2. § 218 Abs. 2 Nr. 2?

(-), hier nicht „leichtfertig“ den Tod der K verursacht, 
sondern vorsätzlich

Konkurrenzen und Ergebnis:

Da A den Mord und den Schwangerschaftsabbruch durch die gleiche 
Handlung verwirklicht hat, ist er wegen tateinheitlich begangenen 
Mordes und Schwangerschaftsabbruchs strafbar.
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Ende


